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1. Beschreibung des Themas im größeren Zusammenhang:
	Unregelmäßigkeiten durch den/die

	Käufer/Käuferin
	Verkäufer/Verkäuferin

	I. Abänderung/Widerruf der Bestellung
	I. Mangelhafte Rechnung

	II. Annahmeverzug
	Kontrolle der Rechnung Bestellung & Lieferung
	Rechnungskorrektur

	Gründe
	Rechte des Verkäufers/der Verkäuferin
	Rechte des Käufers/der Käuferin
	II. Lieferverzug

	III. Zahlungsverzug
	Liefertermin/Erfüllungszeit
	Rechte Käufer/Käuferin
	Lieferurgenz

	Außer
gerichtlicher Verlauf
	Gerichtlicher Verlauf
	Gläubigerschutz/
Gläubigerinnenschutz
	Schuldnerberatung/
Schuldnerinnenberatung
	Insolvenz
	III. Mangelhafte Ware

	
	
	
	
	
	Arten der Mängel

	
	Beurteilung nach der 
Erkennbarkeit
	Beurteilung nach der 
Bedeutung
	Beurteilung nach der Behebbarkeit

	
	Ansprüche

	
	Besserung
	Minderung
	Wandlung

	Quellen: Unterstützend habe ich für die Erstellung dieser Sachstruktur das Schulbuch „Das Büro 1“ sowie die Lehrstoffverteilung für die 
1. Klasse Büro „Wirtschaftskunde“ der TFBS für Handel und Büro IBK herangezogen
	Gewährleistung/Garantie/Kulanz

	
	Schadenersatz/Produkthaftung



Die von mir entworfene Sachstruktur verdeutlicht die Komplexität dieses Themenbereiches. Bei der Abwicklung von Kaufverträgen kommt es in der Praxis immer wieder zu Unregelmäßigkeiten – beide Seiten, sowohl die Käufer/die Käuferinnen- als auch die Verkäufer-/Verkäuferinnenseite, können davon betroffen sein. Die beiden Themenbereiche „Gewährleistung und Garantie“ werden der Kategorie „Unregelmäßigkeiten durch den Verkäufer“ zugeordnet und gewinnen dann an Bedeutung, wenn der Kunde/ die Kundin ein mangelhaftes Produkt oder eine mangelhafte Leistung reklamiert. Die Art des Mangels entscheidet über die weitere Vorgehensweise und den jeweiligen Anspruch. Das anschließende Kapitel setzt sich mit den wesentlichen Aspekten von Gewährleistung und Garantie auseinander, definiert und vertieft die beiden Themenbereiche.
2. Fachkompetente Beschreibung:
Bei genauer Betrachtung der Sachstruktur geht hervor, dass die Voraussetzung für das Geltend machen von Gewährleistungsansprüchen ein bestehender Mangel ist. Die Art des Mangels entscheidet über den jeweiligen Anspruch (Besserung, Minderung, Wandlung), wobei Konsumenten und Konsumentinnen grundsätzlich nur zwischen Austausch und Reparatur (Besserung) eines mangelhaften Produktes wählen können. Preisminderung oder Wandlung kann nur unter bestimmten Umständen gefordert werden, wenn z. B. Reparatur oder Austausch gar nicht möglich sind (Arbeiterkammer, 2016). Während diese Bestimmungen gesetzlich verankert und geregelt sind, handelt es sich bei der Garantie um eine freiwillige Leistung. Nachdem sich Gewährleistung und Garantie grundlegend voneinander unterscheiden werden die beiden Themenbereiche im Folgenden getrennt voneinander behandelt.
Gewährleistung:
Wie bereits erwähnt handelt es sich bei der Gewährleistung um einen gesetzlichen verankerten Anspruch, der seitens des Verkäufers/der Verkäuferin gegenüber Konsumenten/Konsumentinnen nur in Ausnahmefällen vertraglich eingeschränkt werden kann. Zwischen Privatpersonen hingegen kann die Gewährleistung bei Vertragsabschluss ausgeschlossen werden (Kolba, Resetarits, & Weiser, 2011). Die gesetzliche Grundlage dafür ist im ABGB § 922 Abs. 1, verankert und lautet: 
„Wer einem anderen eine Sache gegen Entgelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem Vertrag entspricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe oder einem Muster entspricht und dass sie der Natur des Geschäftes oder der getroffenen Verabredung gemäß verwendet werden kann“ (jusline.at, 2016).
Im § 9 Abs. 1 des KSchG, ist das Gewährleistungsrecht folgendermaßen definiert:
„Gewährleistungsrechte des Verbrauchers (§ 922 bis 933 ABGB) können vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Die Vereinbarung einer kürzeren als der gesetzlichen Gewährleistungspflicht ist unwirksam, doch kann bei der Veräußerung gebrauchter, beweglicher Sachen die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden, sofern dies im Einzelnen ausgehandelt wird […]“ (jusline.at, 2016).
Besteht also ein Mangel an einem Produkt oder handelt es sich um eine mangelhafte Leistung kann dies über die Gewährleistung geltend gemacht werden. Der/die Verkäufer/in haftet allerdings nicht unbegrenzt, es gibt Fristen innerhalb derer die Ansprüche geltend gemacht werden müssen:
· Zwei Jahre ab Übergabe bei beweglichen Gütern
· Drei Jahre ab Übergabe bei unbeweglichen Gütern
· Ein Jahr bei gebrauchten, beweglichen Gütern
Bei beweglichen Gütern handelt es sich um Sachen, die ohne „Beschädigung“ von einem Ort zum anderen gebracht werden können (z. B. Fahrzeug, Radio, Fernseher, Tisch, Stuhl, …). Unbewegliche Güter sind z. B. Grundstücke, eingebaute Möbel, alle Gegenstände, die mit dem Gebäude direkt verbunden sind. Innerhalb der oben erwähnten Frist muss der Mangel gerügt werden, ansonsten verjährt das Recht auf Gewährleistung (Kolba, Resetarits, & Weiser, 2011). 
Die vertragliche Einschränkung der Gewährleistung bei gebrauchten, beweglichen Gütern auf ein Jahr muss allerdings zwischen Käufer und Verkäufer ausdrücklich festgelegt werden, ein bloßer Vermerk in den AGB ist unzulänglich (Arbeiterkammer, 2016).
Bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gibt es neben dem zeitlichen Aspekt noch zwei weitere wichtige Kriterien: die Verschuldensunabhängigkeit und die Beweislast. 
Verschuldensunabhängig bedeutet also, dass es keine Rolle spielt, ob der/die Verkäufer/in den Mangel, welcher bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war, verursacht hat oder nicht – der Konsument/die Konsumentin hat gesetzlichen Anspruch darauf und der/die Verkäufer/in hat dafür einzustehen. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen ist letztlich auch entscheidend, innerhalb welcher Frist der Mangel auftritt. Innerhalb der ersten sechs Monate wird davon ausgegangen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war und erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgetreten ist.
Die Beweislast, also in diesem Fall der Beweis, dass der Mangel erst nach der Übergabe aufgetreten ist, liegt in diesem Zeitraum beim Verkäufer/bei der Verkäuferin. Je länger sich jedoch eine Ware im Besitz des Käufers/der Käuferin befindet, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass der Mangel erst nach Übergabe entstanden ist. In diesem Fall spricht man dann von Beweislastumkehr, d. h. der/die Käufer/in müsste dann beweisen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. Diese Beweislastumkehr findet nach sechs Monaten statt und kann mitunter, je nach Fall, dazu führen, dass die Ansprüche nicht mehr im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden können (auch wenn die gesetzliche Gewährleistungsfrist in Summe zwei bzw. drei Jahre beträgt) (Wirtschaftskammer, 2016).
Beispiel: Frau Tollinger kauft sich einen neuen PC. Sofort nach Inbetriebnahme beginnt der Bildschirm zu flimmern. 
In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. Wäre der Mangel nach neun Monaten aufgetreten, ist aufgrund der Beweislastumkehr fraglich, ob es noch im Zuge der Gewährleistung geltend gemacht werden kann. 
Schließlich war das Gerät bereits neun Monat in Betrieb, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mangel schon zu Beginn vorhanden war, ist eher gering.
Die Regelung der Beweislast gilt allerdings nicht, wenn das mangelhafte Produkt Abnützungserscheinungen aufweist (z. B. getragene Kleidung) oder sich nicht mit der Art der Ware (z. B. verderbliche Lebensmittel) vereinbaren lässt. Dieser Aspekt ist die exakte Überleitung zum Thema Garantie, denn genau in diesem Punkt der Beweislast liegt einer der grundsätzlichen Unterschiede (Arbeiterkammer, 2016).
Garantie:
Im Gegensatz zur Gewährleistung handelt es sich bei der Garantie zum einen um eine vertragliche Regelung, d. h. der Anspruch auf Garantie ist nicht gesetzlich verankert, sondern muss vor Vertragsabschluss vereinbart werden. Zum anderen, und darin ist ein gewisser Vorteil zu sehen, gibt es keine Beweislast, d.h. es spielt keine Rolle, ob der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war oder erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgetreten ist. Die Dauer der Garantie kann individuell vereinbart werden – sämtliche Mängel, die innerhalb dieser Frist entstehen und durch die vertragliche Garantiezusage abgedeckt werden, können über die Garantie geltend gemacht werden. Während die Gewährleistungsansprüche eigentlich immer über den/die Verkäufer/in abgewickelt werden, wird die Garantie zumeist vom Hersteller in Form einer Garantieurkunde mit den jeweiligen Bedingungen gewährleistet (Kolba, Resetarits, & Weiser, 2011). 
Nachdem es sich bei der Garantie um eine freiwillige Leistung handelt, kann der Hersteller oder Händler den Leistungsumfang individuell festlegen. Dies hat häufig zur Folge, dass etwaige Ersatzteile oder auch Fahrtkosten selbst getragen werden müssen und nur die Reparatur an sich unter die Garantiebedingungen fallen. 
Zur Verdeutlichung der Unterschiede von Gewährleistung und Garantie möchte ich abschließend noch folgendes Beispiel erläutern:
Beispiel: Frau Müller kauft sich ein neues Bügeleisen der Marke „Rowenta“. Zu Hause entdeckt sie in der Verpackung eine Garantieurkunde des Herstellers mit einer Laufzeit von 3 Jahren auf alle Teile des Gerätes.
Im Zuge der gesetzlichen Gewährleistungspflicht kann Frau Müller alle Ansprüche innerhalb der ersten zwei Jahre geltend machen, da es sich um eine bewegliche Sache handelt. 
Allerdings ist zu bedenken, dass nach einem halben Jahr die Beweislast umkehrt und Frau Müller bei Auftreten eines Mangels die Beweislast trägt. Dies könnte etwas schwierig werden, da es sich ja auch um typische Abnützungserscheinungen handelt. Im Zuge der Garantie kann Frau Müller alle auftretenden Mängel innerhalb von drei Jahren geltend machen, ohne dass sie der Beweislast unterliegt. In diesem Fall erstreckt sich die Garantie auf alle Teile des Gerätes. Nachdem es sich bei der Garantieleistung um eine freiwillige Leistung handelt, könnte der Hersteller die Garantie auch einschränken, d. h. nur auf bestimmte Teile des Gerätes eine Garantie geben – was mitunter ein Nachteil der Garantieleistung sein kann.
Zusammengefasst macht eine Garantieleistung auf jeden Fall dann Sinn, wenn die gesetzliche Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen ist. In einem ersten Schritt, vor allem innerhalb der ersten sechs Monate, sollte man Ansprüche immer über die Gewährleistung, also beim Händler/ bei der Händlerin, geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist kommt man dann in den Genuss der Garantie, die üblicherweise über den Hersteller abgewickelt wird – vorausgesetzt die vertragliche Vereinbarung sieht eine Garantie vor! (Kolba, Resetarits, & Weiser, 2011).
Eine gewährte Garantie kann keinesfalls die gesetzliche Gewährleistung einschränken, wie folgender Gesetzestext aus dem KSchG § 9 b Abs. 1, verdeutlicht:
„Verpflichtet sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher, für den Fall der Mangelhaftigkeit der Sache diese zu verbessern, auszutauschen, den Kaufpreis zu erstatten oder sonst Abhilfe zu verschaffen (Garantie), so hat er auch auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers und darauf hinzuweisen, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt wird […]“ (jusline.at, 2016).



3. Auf welche Eingangsvorrausetzungen muss geachtet werden bzw. benötigen die Schülerinnen und Schüler ein Vorwissen für diese Lehrübung?
Nachdem es sich bei diesem Thema um Unregelmäßigkeiten des Kaufvertrages handelt sollte schon ein gewisses Grundverständnis vorhanden sein. Die SuS benötigen kein detailliertes Vorwissen, es genügt, wenn sie sich mit dem Begriff der Unregelmäßigkeiten auseinandergesetzt und eine Vorstellung davon erhalten haben. Von Vorteil ist sicher, wenn sie im Vorfeld schon unterschiedliche Mangelarten kennengelernt haben, da es den Einstieg in das Thema erleichtert. Das Thema der Gewährleistung und Garantie baut im Grunde genommen darauf auf, ohne einen bestehenden Mangel kann auch kein Anspruch im Zuge der Gewährleistung oder Garantie geltend gemacht werden. 
4. Didaktische Analyse:
Der zu vermittelnde Inhalt (Gewährleistung und Garantie) ist von grundlegender Bedeutung, da die SuS im täglichen Leben unmittelbar damit konfrontiert sind. Einerseits in privater Hinsicht, wenn sie selbst als Konsumenten/Konsumentinnen auftreten und andererseits in beruflicher Hinsicht, wenn sie Problemfälle professionell abwickeln müssen. Die SuS müssen die Rechte und Pflichten auf beiden Seiten (Verkäufer/Verkäuferin, Käufer/Käuferin) beherrschen, um im jeweiligen Fall angemessen reagieren zu können, zudem gibt es ein Gefühl der Sicherheit, wenn die SuS selbst als Konsumenten/Konsumentinnen auftreten. 
Nachdem der Praxisbezug zum alltäglichen Leben unmittelbar gegeben ist, hat der zu vermittelnde Inhalt eine große Bedeutung für das gegenwärtige und zukünftige Leben der SuS – die SuS lernen in diesem Fall für das persönliche Leben, es entsteht ein „Benefit“, über den schulischen Kontext hinaus.
Die Strukturierung des Lerninhaltes ist für das Erfassen des Themas in seiner Gesamtheit sehr wichtig. Für ein grundlegendes Verständnis müssen im Vorfeld sogenannte „Basics“ erarbeitet werden. Die Besprechung des unregelmäßigen Verlaufes eines Kaufvertrages, sowie die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Mängel sind Voraussetzung für das Einordnen und Verstehen anderer Teilbereiche. 
Nur so ist es möglich, dass die SuS auch Querverbindungen und einen größeren Zusammenhang herstellen können. 
Nachdem das gewählte Thema unmittelbar an den Erfahrungshintergrund der SuS anknüpft, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Sus dafür interessieren. Der zu vermittelnde Inhalt ist durch seine Anschaulichkeit (Praxisbeispiele) für SuS sehr zugänglich. 
5. Ziele, die durch den Unterricht erreicht werden können:
Die Schülerinnen und Schüler (SuS):
· beschreiben im Zuge einer gemeinsamen Wiederholung die verschiedenen Mängelarten und fassen das Thema zusammen
· beschreiben den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie durch die Besprechung und „Analyse“ von praktischen Beispielen
· wiederholen und festigen den Inhalt des Themas, indem sie unterschiedliche Merkmale zuordnen (Aufgaben Arbeitsblatt)
· lösen praktische Fallbeispiele und begründen ihre Entscheidung
· bearbeiten einen Text im Buch und filtern fehlende Information heraus
· reflektieren und beurteilen kritisch persönliche Erfahrungen des täglichen Lebens (Sichtweise als Konsument/in/ Sichtweise als Verkäufer/in)
· fassen die Informationen in Form eines Merkblattes zusammen und verwenden dies als Lerngrundlage
6. Auswahl der Methoden:
Eine abwechslungsreiche Gestaltung des Unterrichts ist mir sehr wichtig, damit ich den Großteil der SuS erreichen kann - die inhaltliche Aufbereitung und Vertiefung findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. 
Als Einstieg gebe ich den SuS immer einen Überblick über den Stundenverlauf, damit sie wissen, was sie erwartet (Tafel, Flipchart). 
Zudem finde ich es wichtig, an das Vergangene anzuknüpfen, damit den SuS der Einstieg in die Thematik leichter fällt und ein Bezug hergestellt werden kann. 
Die Wiederholung des Themas der letzten Stunde(n) beginne ich sehr gerne mit einer offenen Fragestellung, damit alle SuS die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Im Laufe des Gespräches wird das Gespräch dann immer konkreter und gezielter, da sich die SuS mehr und mehr an die Inhalte erinnern. 
Für das Erarbeiten neuer Inhalte erfinde ich immer wieder praxisnahe Fallbeispiele, damit der Bezug zur Lebenswelt der SuS gegeben ist. Dadurch fühlen sie sich angesprochen und können den theoretischen Inhalt besser umlegen und Querverbindungen herstellen. 
Die wesentlichen Punkte halte ich dann in einem Tafelbild fest, damit die SuS auch wissen, welche Inhalte relevant sind (Filtern von Informationen).
Im Laufe einer Unterrichtseinheit ist mir das Wiederholen der Inhalte auch immer sehr wichtig. Einerseits möchte ich, dass die SuS überprüfen, ob sie die Inhalte verstanden haben, andererseits wird das erworbene Wissen dadurch gefestigt. 
Als Lernunterstützung lasse ich die SuS ein persönliches „Merkblatt“ gestalten (individuelle Übertragung des Tafelbildes), dies trägt auch zur Sicherung des Unterrichtsertrages bei. 
Vertiefend lösen die SuS Fallbeispiele in Partnerarbeit, Alltagssituationen werden im Team diskutiert und die entsprechende Lösung begründet. 
Die Aufgabenkontrolle erfolgt einmal über den Beamer (Zuordnungsübung), wenn es um die Überprüfung des Lernertrages geht, steht für mich das Lehrer-Schüler-Gespräch im Vordergrund. Im Zuge dessen erhalte ich einen Einblick, ob die SuS das Gelernte auch anwenden können, offene Fragen und Unklarheiten können dadurch auch bereinigt werden. 
Abschließend setze ich zur Wiederholung noch ein Kurzvideo ein, die Veranschaulichung eines Themas hat sich als gute Festigung eines Themas bewährt. Die wichtigsten Inhalte werden kurz und bündig auf den Punkt gebracht, das Wesentliche wird bearbeitet und wiederholt.
Unterstützend zur Reflexion meines Unterrichts bitte ich die SuS einen Reflexionsbogen auszufüllen. Die Ergebnisse werde ich in meine weitere Unterrichtsplanung miteinbeziehen, dies hilft mir, meinen Unterricht zu optimieren und weiter zu entwickeln.

7. Auswahl der Medien:
Bei der Auswahl der Medien achte ich ebenfalls auf Abwechslung, damit der Unterricht nicht zu monoton wird.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele SuS gibt, die persönlich gestaltete Tafelbilder bevorzugen, wenn es um das Vermitteln von Grundlagenwissen geht. Informationsblätter überfordern sie teilweise, da sie oftmals zu unübersichtlich gestaltet sind. Nachdem ich auch dazu neige, Arbeitsblätter mit zu viel „Wissen“ zu füllen, arbeite ich gerne mit der Tafel und mit dem Flipchart, da diese Medien nur „begrenzt“ beschriftet werden können. 
Arbeitsblätter setze ich meistens für die Vertiefung und Anwendung eines Themas ein, da ich sie individuell nach meinen Lehr- und Lernzielen gestalten kann. 
Das Buch setze ich immer wieder zur Ergänzung und Wiederholung eines Themas ein. Die SuS werden in ihrer Selbstständigkeit und Lesekompetenz gefördert, zudem lernen sie auch, Informationen zu filtern und aus zu wählen. Viele SuS haben auch bei der „Verwaltung“ ihrer Unterrichtsmaterialien Probleme, speziell wenn es um das Ordnen von Arbeitsblättern geht. Dies ist auch ein weiterer Punkt, warum ich das Buch im Unterricht als Medium einsetze. 
Für die Überprüfung von Arbeitsaufgaben eignet sich der Beamer recht gut, vor allem wenn es um die reine Überprüfung geht (z. B. Zuordnungsaufgaben). Dies spart Zeit und die SuS können selbst überprüfen, ob sie die Aufgabe richtig gelöst haben. Zu begründende Aufgabenstellungen und Beispiele, die schülerindividuell beantwortet werden können, bespreche ich mit den SuS immer gemeinsam. 
8. Auswahl der Sozialformen:
Bei der Auswahl der Kommunikations- und Interaktionsebene habe ich mich für den Klassenunterricht (Frontalunterricht), sowie für die Partner- und Einzelarbeit entschieden. 
Für die Erarbeitung von Grundlagenwissen eignet sich der Frontalunterricht recht gut. Die SuS benötigen eine Basis und sollen auch eine Vorstellung erhalten, welche Themenbereiche bzw. welche Informationen relevant sind. 
Mein Ziel ist es ja auch, die SuS zu eigenständigem Denken und Handeln anzuregen – dies fällt den SuS zumeist leichter, wenn der Einstieg in das Thema geglückt ist, bzw. wenn die SuS eine Vorstellung davon erhalten haben. 
Nachdem Lernen über die Beziehungsebene sehr gut funktioniert, lasse ich die SuS auch in Partnerarbeit vertiefend Fallbeispiele lösen. Dies ermöglicht den Austausch und das Abgleichen von Informationen, die SuS können sich bei Verständnisschwierigkeiten untereinander helfen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Neben der Stärkung der Sozialkompetenz erfahren sie auch Anerkennung und Lob, was zur Stärkung des Selbstbewusstseins beiträgt. 
Bei der persönlichen Gestaltung der Lernunterlagen ist es mir wichtig, dass die SuS ihrem Lernverhalten entsprechend die passende Form wählen können. Im Zuge der Einzelarbeit kann dies individuell abgestimmt werden und die SuS müssen sich nicht an eine bestimmte Form anpassen. Prinzipiell finde ich es auch sehr wichtig, dass die SuS lernen, eigenständig zu arbeiten und sich nicht überwiegend auf den Partner/ die Partnerin bzw. auf die Gruppe verlassen. Gewisse Aufgaben erfordern auch einen hohen Konzentrationsanteil, in solchen Fällen macht es durchaus Sinn, wenn die SuS für sich alleine arbeiten.


9. Was kann ich tun, um die SuS im Unterricht aktiver werden zu lassen? (Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit, Selbststeuerung)
	Geplante Vorgehensweise:

	Die SuS erhalten ein Arbeitsblatt mit einem Praxisbeispiel in Dialogform, zwei Schüler/Schülerinnen lesen den Sachverhalt vor. Im Anschluss erarbeiten wir gemeinsam die wichtigsten Punkte des Fallbeispiels – Wiederholung des Inhaltes. In einem weiteren Schritt gestalte ich zum Thema Gewährleistung ein Tafelbild und beziehe die SuS mit ein, indem ich immer wieder Querverbindungen zum Fallbeispiel ziehe und andere praktische Beispiele zur Veranschaulichung einbaue. 
Das Einstiegsfallbeispiel wird dann abgewandelt, sodass es zu einem Garantiefall wird – Gestaltung eines Tafelbildes und Miteinbeziehung von Fallbeispielen. Im Anschluss übertragen die SuS die beiden Tafelbilder – ich stelle dafür buntes Papier zur Verfügung und gebe Gestaltungsanregungen. Die SuS können dies dann als Lernunterstützung einsetzen und sollen bei der Gestaltung darauf achten, dass sie die Infoblätter auch zum Lernen verwenden können. SuS, die schon früher fertig sind, sollen das Kapitel im Buch durchlesen und etwaige Ergänzungen vornehmen. 
Vertiefend lösen die SuS in Partnerarbeit Anwendungsbeispiele und begründen diese – die Lösungen der Beispiele werden im Anschluss besprochen. 
Am Ende folgt der Wissenscheck anhand eines Kurzvideos. Die SuS bekommen verschiedene Fragen zum Inhalt des Films, welcher auch dem Inhalt der Unterrichtseinheit entspricht.

	Variante 1:

	Den lehrerzentrierten Teil (Erarbeitung der Inhalte Tafelbild) durch ein Arbeitsblatt, welches die SuS selbst durchlesen, ersetzen. Die SuS sollen wesentliche Merkmale markieren, im Anschluss werden dann die wichtigsten Punkte besprochen und gegebenenfalls erklärt. Anstelle des Arbeitsblattes kann auch mit dem Buch gearbeitet werden.

	Variante 2:

	Nachdem die wesentlichen Punkte des Themas besprochen wurden, kann vertiefend mit dem Buch gearbeitet werden. Zwei oder drei wichtige Punkte werden bei der Erarbeitung des Themas bewusst weggelassen, die SuS sollen diese fehlenden Informationen mit Hilfe ihres Buches ergänzen. Die gemeinsame Kontrolle erfolgt im Anschluss. 

	Variante 3:

	Die SuS erfinden in Partnerarbeit praxisbezogene Beispiele und formulieren eine oder zwei Fragen dazu. Diese werden im Anschluss mit einer anderen Gruppe ausgetauscht und gelöst. Die beiden Gruppen setzen sich danach zusammen und besprechen die Lösung.

	Variante 4:

	Die SuS bilden Dreiergruppen und ziehen eine Karte Darauf befinden sich diverse Informationen (welches Produkt?, welcher Mangel?, Forderung des Käufers/der Käuferin, …) diese bilden die Grundlage für den Entwurf eines Fallbeispiels. Die SuS sollen ihr Beispiel dann im Form eines Rollenspiels vorstellen.
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